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Auszug aus dem substanziellen Protokoll 
180. Ratssitzung vom 3. Juli 2013 
 
 
 
4100. 2013/61 

Weisung vom 06.03.2013: 
Verkehrsbetriebe, Mitgliedschaft im Ausbildungsverbund login, Bewilligung jähr-
lich wiederkehrender Ausgaben 

  
Antrag des Stadtrats 
 
Für die Mitgliedschaft der VBZ im Ausbildungsverbund login zum Zweck des Angebots 
einer kaufmännischen Lehre im Bereich öffentlicher Verkehr (KVöV-Lehre) – und damit 
für das Angebot von mindestens neun Lehrstellen – werden jährlich wiederkehrende 
Ausgaben in der Höhe von maximal Fr. 250 000.– (einschliesslich MWST) bewilligt. 
 
Referent zur Vorstellung der Weisung / Kommissionsreferent: 
 
Kyriakos Papageorgiou (SP): Die Lehrlingsausbildung wird damit zentralisiert. Leider 
erscheinen dann die Lehrplätze nicht mehr in der Statistik der VBZ. Die Kommission 
befindet diesen Antrag für korrekt und beantragt die Zustimmung zur Weisung.  
 
 
Schlussabstimmung  
 
Die SK TED/DIB beantragt Zustimmung zum Antrag des Stadtrats. 
 

Zustimmung: Präsident Kyriakos Papageorgiou (SP), Referent; Vizepräsident Heinz Schatt (SVP), 
Roberto Bertozzi (SVP), Andreas Edelmann (SP), Helen Glaser (SP), Joachim Hagger 
(FDP), Simon Kälin (Grüne), Philipp Käser (GLP), Bernhard Piller (Grüne), Roger 
Tognella (FDP) i. V. von Alexander Jäger (FDP), Michel Urben (SP), Gian von Planta 
(GLP) 

Abwesend: Martin Bürlimann (SVP) 
 
Der Rat stimmt dem Antrag der SK TED/DIB mit 108 gegen 0 Stimmen zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Für die Mitgliedschaft der VBZ im Ausbildungsverbund login zum Zweck des Angebots 
einer kaufmännischen Lehre im Bereich öffentlicher Verkehr (KVöV-Lehre) – und damit 
für das Angebot von mindestens neun Lehrstellen – werden jährlich wiederkehrende 
Ausgaben in der Höhe von maximal Fr. 250 000.– (einschliesslich MWST) bewilligt. 
 
Mitteilung an den Stadtrat und amtliche Publikation am 10. Juli 2013 gemäss Art. 12 der 
Gemeindeordnung (Ablauf der Referendumsfrist: 9. August 2013) 
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Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


